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l:r ~ '-hrhunfert ner str.vfischer. .Herrschaft hat die r'omen ae? öl. er.t- 
. ren.e ir. j‘ouTochf er.'.: für' veiTere volle roc'"c:il'.r.rl=rt Jrhre, hi 3 

1 «06, fest~estellt. zeit der. Ir.tergang dieses Raiserspeschlechts i:n iw.mpf 
sät -;.er. rapsttun fehlte die eigentlich staatsbildende Kraft, die das 
zeic.-.r"anze vor Grund auf reu gestaltet hätte, zunächst ranz, 
dann 'Ir sie in Zeitalter :Ia:-:ir.ilians ur 1 5 1 0 zieh r?~te, wurden ihre 
c-e zt.-er. -märte duren die Reformation von der reiensr-forr • auf die einzel
nen Lfh.zer-abgelenkt. Ina di? i-.eicHtrefem biie: ein halbes her:-:, dar 
für _ie rrossen Einzels tarier.- niemals, ur.d für die ' er reich gebliebener, 
.kleineren und schwächerer: r.eisr.sstär.ae erst ir achtzehnten fahrhuraert 
dvmcr~eführt vrurde.
Es ist sehr merkwürdig, diese Spätblüte der Reicnsgewalt in achtzehnten 
Jahrhundert zu verfolgen. Sie hat es bewirkt, dass die deutschen Zeitge
nossen cer französischen Revolution das Sterben des alten gehei(li)gten 
Gebildes des Römischen Reiches doch mit einer ungeheuren zehnjährigen 
publizistischen Geschrei und Lärm, (1795 - 16C6) mit Ehrfurcht und Schau
der ur.d wehmütiger Liebe begleiteten.
Es war nicht so, wie es heut die Schulkinder lernen, dass niemand diesen 
alten deutschen Kaiserreiche eine Träne nachgeweint hätte.

Jedenfalls waren bis zu derer Endzeit 1795 - 1806 die Begriffe das 
Kurfürstenkollegs und Reichesfürstenstands, der geistlichen Fürstentümer, 
der Reichsstädte und Reichsdörfer, das 'lesen des Krönungszeremoniells 'und 
der Vahlart, also die Grundbegriffe des Reichsrechts, ein und die selben 
geblieben seit der staufischen Zeit.

. .anusizript Eugen Rosenstock-Iruessvs aus vermutlich 1918. Lie Handschrift 
ist cie gleiche wie L'ie Auferstehung aer 'Jahrzeit > jer lelbstmorc Europas), 
das 1918 geschrieben wurae. hur ein Blatt, also unvollständig.
Ir. Hzscrznenschrift gebracht von Lise van der fiolen, 'dir. sur Hiederlar.de
am 2. Oktober 1986


